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der 1r! losgelöst die -es des Kirchenrechtes 1ST ichnt auf e1Nne

Aufzählung VO  - Kollektionen und Quellenverwandtschaften beschränkt,
sondern umia. das Sganze kirchliche en bleubt bel SEeE1NeN AUS-
ührungen Jurist und überschreitet Z SEe1NEeN ahmen; TOoifzdem ist, SEC1IN!
rbeit e1Ne Gesamtschau ohnne jede 1visekt.ion Bei voller anrun: der
Systematik und der wissenschaftlichen Technik und Del er Objektivıtät
euchtet der ens und der Christ durch, der $ merke wohl ein
rechtshistorisches Werk gesı  amfen hat, icht eln relig1öses oder heolog1-
sches oder e1in historis  es

Reiche Literaturangaben (besonders der deutschen und der nglischen
Literatur) und ein genaues Sach-, ersonen- un!‘ Ortsregister (nebst
erzeichnis der bezogenen Konzilien) machen das unentbehrlich für die
wissenschaitliche rbeıit des Juristen, des Jusstudenten und des Historikers;
dem ogmatiker zeig der utor, WIe sich der Kirche Wesentl:  es und
Unwesentliches konkretisier Wer icht L1LUTE Schlagworte prägen wıill über
mOoderne Fragen, WIie aa und ırche, ale und eriker, staatliches und
kirchliches Eherecht, are Begriife und gewıinnt historische Distanz

den Troblemen der egenwart. Wiır freuen uns sehr, ießend
können, daß der Verfasser für den sogenanntien Praktiker ein großes

tück rbeit geleistet hat. Weil Plöchl echte Kirchenrechtsgeschichte schreibt,
schreibt amı etzten Seelsorgsgeschichte.

Linz a. d. D Dr Karl Ööcklinger
ehrbuch des Kirchenrechte: auf TUN: des Codex Iuris Canonicl. Be-

gründet Von Eduard Eı a Neu bearbelitet und herausgegeben Von
Klaus MÖörsdortfi Siebente, verbesserte und vermenrte Auflage Band
Einleitung, Allgemeiner eil und Personenvrvecht (556.) TOS 1  —
Leinen geb Theologenausgabe 881 Band Prozeß-
und Strafirecht rosch ınen geb Theologen-
ausgabe Paderborn 953/54 erlag Ferdinand Schöningh

Das Von dem bedeutenden Kanonisten Professor Eduard 1  mann
Jahre 1923 begründete Lehrbuch liegt 11U. der eubearbeitung und Er-
weiterung sSe1nNnes Schülers und achfolgers Proifessors Mörsdor{f siebter
Auflage drei Bäanden Ww]:  er vollständi VOLT Eın erglei mi1t der VOTrI-
hergehenden Auflage 1 das Bemühen des Bearbeiters, alle Neuerungen
und Erklärungen der Lateinischen Kirche möO0g|]1: vollständig

erfassen un: einzuarbeiten Die veröiffentlichten Teilkodifikationen des
Ostkirchenrechtes en gelegentli rechtsvergleichenden Betrachtungen
&1n die Fragen des Teilkirchenrechtes, besonders Deutschlands und
Österreichs, werden berücksichtigt Die Darstellung zeichnet sich urch lar-
eit un!' Übersichtlichkeit aus

Wenn auch das Werk erster Dl der kirchenrechtlichen Ausbildung
der Studierenden der Theologie dienen will wird doch auch dem Jur1-
sten, dem kirchlichen erwaltungsbeamten un! icht zuletzt dem Seelsorge:
beste Dienste eisten Das gilt besonders auch VO. dritten ande, der das
Prozeßrecht enthält da gerade der Seelsorger eute sehr ofit eherecht-
en Fragen Rat Nngegange wird 1ne besondere Empfehlung dieses
waänrien Lehrbuches 15 wohl überflüssig Erwänhnt sel NUur noch daß nach
dem orwort ersten anı die Herausgabe umfassenderen
Handbuches des Kirchenrechtes AussichtS 1st

1INZ e Dr bernhumer
Kanonisches Eherecht. Ein Grundriß für Studierende und Seelsorger

Von Honorius Hanstein rıtte, verbesserte Auflage.
Paderborn 1953, Verlag Ferdinand Schöningh ınen geb. 3.40; heo-
logenausgabe

Neben mannigfaltigen kleinen Verbesserungen und klärenden rgän-
zungen wird der dritten Auflage eline e1 Von aktuellen Problemen des
ere! eingehender behandelt (besonders gut 1st die asulstil. ZU YFra-


